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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 

(GV.NRW.S.474, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des 

Kunsthochschulrechts vom 13. März 2008 (GV.NRW.S 195), hat die Universität Pa-

derborn folgende Prüfungsordnung erlassen: 
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§ 1  
Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums 

Die Bachelorprüfung bildet einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums im Bache-
lorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Neben den allgemeinen Zielen des § 58 HG soll durch die 
Bachelorprüfung festgestellt werden, ob die Kandidatin bzw. der Kandidat die für den Übergang in die 
Berufspraxis erforderlichen Grund- und Fachkenntnisse erworben hat, die fachlichen Zusammenhän-
ge überblickt und die Fähigkeiten besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden. 

§ 2  
Akademischer Grad 

Ist die Bachelorprüfung bestanden, verleihen in Abhängigkeit von der gewählten Studienrichtung die 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und die Fakultät für Maschinenbau bzw. die Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften und die Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik den akademi-
schen Grad „Bachelor of Science“ (B.Sc.). 

§ 3  
Studienrichtungen, Regelstudienzeit und Studienumfang 

(1) Im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen stehen folgende Studienrichtungen zur 
Wahl:  

− Wirtschaftsingenieurwesen / Maschinenbau 

− Wirtschaftsingenieurwesen / Elektrotechnik. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelorprüfung sechs Semester. 

(3) Von der Dauer des Berufspraktikums (§ 10) bleibt die Regelstudienzeit unberührt. 

(4) Die Regelstudienzeit gliedert sich in ein Basisstudium von vier Semestern und ein Vertie-
fungsstudium von zwei Semestern. 

(5) Der Studienumfang beträgt inkl. Bachelorarbeit insgesamt 180 Leistungspunkte. Davon liegen 
120 Leistungspunkte im Basisstudium und 60 Leistungspunkte im Vertiefungsstudium. Davon 
entfallen 133 Leistungspunkte auf Pflichtveranstaltungen, 34 Leistungspunkte auf Wahlpflicht-
veranstaltungen und 5 Leistungspunkte auf das Studium Generale. 8 Leistungspunkte entfal-
len auf die Bachelorarbeit. Innerhalb des Studiums sind Veranstaltungen zu absolvieren, in 
denen der Erwerb von Schlüsselqualifikationen ein integraler Bestandteil ist.  

§ 4  
Leistungspunktesystem 

(1) Alle Prüfungen werden studienbegleitend und jeweils nach dem Prinzip des Leistungspunkte-
systems abgelegt. Ein Leistungspunkt nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung entspricht ei-
nem Punkt im Sinne des European Credit Transfer System (ECTS). 

(2) Aus Prüfungsleistungen in einzelnen Lehrveranstaltungen können Leistungspunkte für die 
Prüfungsmodule nur erworben werden, wenn die Lehrveranstaltung durch eine benotete Prü-
fung gemäß § 13 abgeschlossen wird und keine Leistungspunkte aus der gleichen Lehrveran-
staltung eines früheren Semesters oder einer dafür angerechneten Studien- und Prüfungsleis-
tung vorliegen. Der Prüfungsausschuss bestimmt im Zweifelsfall, welche Lehrveranstaltungen 
als gleich anzusehen sind.  
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§ 5  
Prüfungen, Prüfungsfristen, zeitlicher Zusammenhang der 

Abschlussprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung soll einschließlich der Bachelorarbeit grundsätzlich innerhalb der in § 3 
Abs. 2 festgelegten Regelstudienzeit abgeschlossen sein. 

(2) Die Bachelorprüfung besteht aus studienbegleitenden Prüfungen sowie aus der Bachelorar-
beit. Die Modulhandbücher enthalten eine inhaltliche Beschreibung der Module.  

(3) Die Modulprüfung zu einem Modul der Fakultät für Wirtschaftwissenschaften findet grundsätz-
lich im gleichen Semester statt wie das Modul. Die Modulprüfung kann aus einer Abschluss-
prüfung oder aus mehreren Teilprüfungen bestehen. In den Teilprüfungen können unter-
schiedliche Prüfungsformen angewandt werden. In jedem Fall müssen die Prüfungen als Ein-
zelleistungen bewertbar sein. Die Gewichtung der Teilprüfungen wird im Modulhandbuch der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften bekannt gegeben. Einzelne Teilprüfungen können 
nicht wiederholt werden. Die Leistungspunkte aus Teilprüfungen werden nicht angerechnet.  

(4) Eine Modulprüfung der Fakultät für Maschinenbau und der Fakultät für Elektrotechnik, Infor-
matik und Mathematik besteht in der Regel aus mehreren veranstaltungsbezogenen Prüfun-
gen. Einem Modul werden somit verschiedene Lehrveranstaltungen sowie die dazugehörigen 
Prüfungen zugeordnet, die im Vergleich zu den Modulen der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften nicht zwingend innerhalb eines Semesters abgeleistet werden müssen. Die Module 
sind in den jeweiligen Modulhandbüchern beschrieben.  

(5) Zu jeder Prüfung ist eine gesonderte Meldung erforderlich. Diese erfolgt durch Einreichen des 
schriftlichen Antrags auf Zulassung zur Prüfung beim Prüfungsausschuss. Sie kann jeweils 
nur erfolgen, soweit die Zulassungsvoraussetzungen (§ 15) vorliegen. Mit der Anmeldung zur 
ersten Prüfungsleistung ist ein schriftlicher Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung zu stel-
len. Die Anmeldefristen zu Prüfungen sollen mindestens vier Wochen vor dem Tag der 
Erbringung der jeweiligen Prüfungsleistung ablaufen. Meldetermine werden durch Aushang 
bekannt gegeben. Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich bis spätestens eine Woche vor 
dem jeweiligen Prüfungstermin ohne Nennung von Gründen von Prüfungen abmelden. Wei-
tergehende Bestimmungen bezüglich des Anmeldeverfahrens regelt der Prüfungsausschuss. 
Bezüglich der Abmeldung von Prüfungen sei auf § 9 hingewiesen. 

(6) Bei Prüfungen, die von anderen Fakultäten angeboten werden, kommen bei der An- und Ab-
meldung die Regelungen der jeweiligen einschlägigen Prüfungsordnung zur Anwendung. 

(7) Der Prüfungsausschuss hat sicherzustellen, dass Leistungsnachweise und Prüfungen in den 
einzelnen Modulen in den in dieser Prüfungsordnung vorgesehenen Zeiträumen abgelegt 
werden können. 

(8) Bei Veranstaltungen des Studium Generale kommen bei Anmeldung, Abmeldung, Rücktritt, 
Täuschung, Ordnungsverstoß, Bewertung der Prüfungsleistungen und der Zuordnung von 
Leistungspunkten die Regelungen der jeweiligen Hochschulprüfungsordnungen zur Anwen-
dung. Ggf. ist die Zuordnung von Leistungspunkten von dem jeweiligen Prüfungsausschuss 
vorzunehmen. Leistungspunkte sind im Sinne des ECTS zu vergeben. Wird die Prüfung in 
mehreren Hochschulprüfungsordnungen angeboten, kann die Kandidatin oder der Kandidat 
die Prüfungsordnung bestimmen, nach der er oder sie geprüft wird. 

(9) Die Prüfungen können bereits vor Ablauf der in § 3 Abs. 4 genannten Studienzeiten abgelegt 
werden, sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen 
werden. 

§ 6  
Prüfungsausschuss 

(1) Die Fakultäten für Maschinenbau, für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik und für Wirt-
schaftswissenschaften bilden den Prüfungsausschuss. Seine Aufgaben sind insbesondere: 

− die Prüfungen zu organisieren und ihre Durchführung zu überwachen, 
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− die Einhaltung der Prüfungsordnung und die Beachtung der für die Durchführung der Prü-
fungen beschlossenen Verfahrensregelungen zu überwachen, 

− über Widersprüche gegen die im Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidungen zu ent-
scheiden, 

− einen jährlichen Bericht an die Fakultätsräte über die Entwicklung der Prüfungen und Stu-
dienzeiten abzufassen, 

− zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung und des Studienplans anzuregen.  

Darüber hinaus legt der Prüfungsausschuss die Verteilung der Modulnoten und der Gesamt-
noten offen. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle 
auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über 
Widersprüche und den Bericht an die Fakultäten. Die bzw. der Vorsitzende berichtet dem Prü-
fungsausschuss über die von ihr bzw. ihm allein getroffenen Entscheidungen. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden, der oder dem stellvertreten-
den Vorsitzenden und fünf weiteren Mitgliedern. Auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe werden 
die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende und zwei weitere Mitglie-
der aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, ein Mitglied aus der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwei Mitglieder aus der Grup-
pe der Studierenden von ihren jeweiligen Vertreterinnen oder Vertretern in den beteiligten Fa-
kultätsräten gewählt. Entsprechend werden für die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit 
Ausnahme der oder des Vorsitzenden und der oder des stellvertretenden Vorsitzenden Vertre-
terinnen und Vertreter gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer beträgt drei Jahre, die Amtszeit der akademischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zwei Jahre und die der Studierenden ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des Verwal-
tungsprozessrechts. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der bzw. dem Vorsitzenden oder ei-
ner Stellvertreterin bzw. einem Stellvertreter zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und mindestens zwei weitere stimmberechtigte 
Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der bzw. des Vorsitzenden bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden. Die 
studentischen Mitglieder wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbe-
sondere bei der Beurteilung, der Anerkennung oder Anrechnung von Studien- und Prüfungs-
leistungen, der Festlegung von Prüfungsaufgaben und der Bestellung von Prüfenden und Bei-
sitzenden nur beratend, aber nicht stimmberechtigt, mit. 

(5) Der Prüfungsausschuss wird von der bzw. dem Vorsitzenden einberufen. Die Einberufung 
muss erfolgen, wenn mindestens drei Mitglieder dies verlangen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und ihre Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende bzw. den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, Prüfungen beizuwohnen. 

§ 7  
Prüfende und Beisitzende 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden. Er kann die Bestellung 
der oder dem Vorsitzenden übertragen. Sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung er-
fordern, können zu Prüfenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, habilitierte akade-
mische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestellt werden. Promovierte akademische Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die in dem die Prüfung betreffenden Studienabschnitt eine selbständi-
ge Lehrtätigkeit im entsprechenden Fach ausgeübt haben, können zu Prüfenden bestellt wer-
den. Bei der Bestellung zur Prüfenden bzw. zum Prüfenden sollen Gegenstand und Umfang 
der Lehrtätigkeit berücksichtigt werden. Zur Beisitzenden bzw. zum Beisitzenden darf nur be-
stellt werden, wer diesen oder einen verwandten Studiengang an einer wissenschaftlichen 
Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes erfolgreich abgeschlossen 
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hat oder über einen vergleichbaren Abschluss verfügt. Prüfende und Beisitzende unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit.  

(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

(3) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann für die Bachelorarbeit und die mündlichen Prüfungen 
eine bzw. einen Prüfenden oder gegebenenfalls eine Gruppe von Prüfenden vorschlagen. Auf 
die Vorschläge der Kandidatin bzw. des Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht genom-
men werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen Anspruch. 

(4) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der Kandidatin bzw. 
dem Kandidaten die Namen der Prüfenden rechtzeitig, in der Regel vier, mindestens jedoch 
zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung durch Aushang bekannt gegeben wer-
den. 

§ 8  
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, 

Einstufung in höhere Fachsemester 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an ande-
ren wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes wer-
den von Amts wegen angerechnet.  

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen oder an 
anderen als wissenschaftlichen Hochschulen oder an staatlichen und staatlich anerkannten 
Berufsakademien im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes werden angerechnet, 
soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten sowie Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Hochschulrahmengesetzes erbracht wur-
den, werden auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwer-
tigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in In-
halt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der U-
niversität Paderborn im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, 
sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertig-
keit von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an ausländischen Hoch-
schulen sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebil-
ligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaf-
ten zu beachten. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen, entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. Im Übrigen kann bei Zweifel an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen gehört werden. 

(3) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf Grundlage vorgelegter Unter-
lagen angerechnet werden. 

(4) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich 
anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit an-
deren Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten gilt Abs. 2 entsprechend. 

(5) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufge-
nommen und die Prüfungsleistung bei der Berechnung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. 
Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

(6) Zuständig für die Anrechnung nach den Absätzen 1 bis 4 ist der Prüfungsausschuss. Vor 
Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen bzw. Fachvertre-
ter zu hören. 

(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß der Absätze 1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch 
auf Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen. Die Studieren-
den haben die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 



 - 8 - 

§ 9  
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin bzw. der 
Kandidat nach erfolgter Zulassung und Ablauf der in § 5 Abs. 5 Satz 5 geregelten Abmelde-
frist zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie bzw. er nach 
Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss innerhalb von einer Woche nach dem Prüfungstermin schriftlich angezeigt 
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin bzw. des Kandidaten ist bis spä-
testens drei Tage nach der Prüfung ein ärztliches Attest spätestens vom Tag der Prüfung vor-
zulegen, das die Angaben enthält, die der Prüfungsausschuss für die Feststellung der Prü-
fungsunfähigkeit benötigt. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, wird der Kandidatin 
bzw. dem Kandidaten dies schriftlich mitgeteilt und unter Berücksichtigung der geltend ge-
machten Gründe ein neuer Termin festgesetzt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse 
sind in diesem Fall anzurechnen. Eine Bestätigung durch den Amtsarzt kann gefordert wer-
den. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe nicht an, wird dies der Kandidatin/dem Kan-
didaten schriftlich mitgeteilt. 

(3) Täuscht eine Kandidatin oder ein Kandidat oder versucht sie oder er zu täuschen, gilt die be-
treffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. als mit „nicht bestanden“ be-
wertet. Führt eine Kandidatin oder ein Kandidat ein nicht zugelassenes Hilfsmittel mit sich, 
kann die betreffende Prüfungsleistung als mit „ungenügend“ bzw. als mit „nicht bestanden“ 
bewertet werden. Die Vorfälle werden sind von dem jeweils Aufsichtsführenden aktenkundig 
zu machen. Die Feststellung gem. Satz 1 bzw. die Entscheidung gem. Satz 2 wird von dem 
jeweiligen Prüfenden getroffen. 

(4) Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von den jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtsführenden in der Regel nach Abmah-
nung von der Fortsetzung der jeweiligen Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem 
Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. 

(5) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb von 14 Tagen verlangen, dass Entscheidun-
gen gem. Abs. 3 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 
Belastende Entscheidungen sind mit einer Rechtsbehelfbelehrung zu versehen. 

(6) In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandidaten 
von weiteren Prüfungsleistungen ausschließen. Täuschungshandlungen können gem. § 92 
Abs. 7 HG außerdem mit einer Geldbuße von bis zu 50.000€ geahndet werden und zur Ex-
matrikulation führen. 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der Kandidatin bzw. dem Kandi-
daten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Vor der Entscheidung ist der 
Kandidatin bzw. dem Kandidaten auf Antrag Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 

(8) Auf Antrag einer Kandidatin sind die Mutterschutzfristen, wie sie im jeweiligen Gesetz zum 
Schutze der erwerbstätigen Mutter (MSchG) festgelegt sind, entsprechend zu berücksichtigen. 
Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. Die Mutterschutzfristen unterbre-
chen jede Frist nach dieser Prüfungsordnung, die Dauer des Mutterschutzes wird nicht in die 
Frist eingerechnet. 

(9) Gleichfalls sind die Fristen des Erziehungsurlaubs nach Maßgabe des jeweiligen gültigen Ge-
setzes über die Gewährung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub (BErzGG) auf Antrag 
zu berücksichtigen. Der Prüfling muss bis spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von 
dem ab er den Erziehungsurlaub antreten will, dem Prüfungsausschuss mitteilen, für welchen 
Zeitraum oder für welche Zeiträume er Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen will. Der Prü-
fungsausschuss hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einer 
Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Erziehungsurlaub nach dem 
BErzGG auslösen würden und teilt das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu festgesetzten 
Prüfungsfristen dem Prüfling unverzüglich mit. Die Bearbeitungsfrist einer wissenschaftlichen 
Arbeit kann nicht durch den Erziehungsurlaub unterbrochen werden. Die gestellte Arbeit gilt 
als nicht vergeben. Nach Ablauf des Erziehungsurlaubs erhält der Prüfling ein neues Thema. 
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(10) Außerdem regelt der Prüfungsausschuss den Nachteilsausgleich für behinderte Studierende 
und er berücksichtigt Ausfallzeiten durch die Pflege des Ehegatten, der eingetragenen Le-
benspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners oder eines in gerader Linie Verwand-
ten oder ersten Grades Verschwägerten. 

§ 10  
Berufspraktikum 

Das Berufspraktikum umfasst einen betriebswirtschaftlichen und einen technischen Teil im Um-
fang von zusammengerechnet 16 Wochen. Der Nachweis über das Berufspraktikum ist bis zu Be-
ginn des 3. Semesters zu erbringen. Die Einzelheiten regelt die entsprechende Praktikumsord-
nung. 

§ 11  
Lehrveranstaltungsformen 

(1) Die Modulhandbücher legen die im Allgemeinen zugelassenen Lehrveranstaltungsformen fest. 

(2) Die Modulhandbücher legen ebenfalls die Lehrveranstaltungsform einzelner Lehrveranstal-
tungen rechtzeitig vor dem Beginn eines Studienjahres im Benehmen mit den beteiligten Prü-
fenden eindeutig und verbindlich fest. Anpassungen in geringem Umfang z.B. zusätzliche 
Lehrveranstaltungen bei wichtigen, neuen Entwicklungen und zur Sicherung der Qualität der 
Lehre können durch die Fakultätsräte vorgenommen werden. 

§ 12  
Prüfungsformen und Teilnahmescheine 

(1) In der Bachelorprüfung können die folgenden Prüfungsformen angewandt werden: 

 
a) Klausuren: Die Dauer einer Klausurarbeit beträgt zwischen einer und vier Zeitstunden. Ei-

ne Mitwirkung bei der Korrektur durch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ist zulässig. Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren sind für Prüfun-
gen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zugelassen. Die Prüfungsmodalitäten 
werden nach §6 Abs. 1 b der Prüfungsordnung für Bachelorstudiengänge der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften vom 6. Juni 2006 festgelegt. 

b) Mündliche Prüfungen werden von einem Prüfenden, oder einer bzw. einem Prüfenden in 
Gegenwart einer bzw. eines sachkundigen Beisitzenden (§ 7 Abs. 1 Satz 5) als Gruppen-
prüfung oder als Einzelprüfung abgelegt. Handelt es sich bei der Prüfung um eine letzte 
Wiederholungsprüfung, so ist diese von zwei Prüfenden gemäß §7 zu bewerten. Die Note 
ergibt sich dann aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Hierbei wird jede 
Kandidatin bzw. jeder Kandidat in einem einer Lehrveranstaltung zugeordneten Teil einer 
Prüfung grundsätzlich nur von einer bzw. einem Prüfenden geprüft. Vor der Festsetzung 
der Note gemäß § 14 ist die bzw. der andere Prüfende oder die bzw. der Beisitzende zu 
hören. Die Prüfungsdauer sollte für jede Kandidatin bzw. jeden Kandidaten mindestens 15 
und höchstens 45 Minuten betragen. Diese Zeit kann anteilig verkürzt werden, wenn die 
Prüfung aus mehreren Teilen besteht. Die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse einer 
mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist 
der Kandidatin bzw. dem Kandidaten im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. 
Studierende, die sich an einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterzie-
hen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen bzw. 
Zuhörer zugelassen, sofern nicht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat widerspricht. Die Zu-
lassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

c) Prüfungsleistungen im Rahmen von Projekten: Hierzu zählen Projektberichte, Entwicklung 
von IT-Komponenten (z.B. Computersoftware), Entwicklung von IT-basierten Trainings-
konzepten, Entwicklung multimedialer Präsentationen oder Analyse und Interpretation sta-
tistischen Datenmaterials und ähnliche, zeitraumbezogene Leistungen. 
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d) Prüfungsleistungen im Rahmen von Übungen: Eine Übung kann aus einer vom verant-
wortlichen Dozenten vorgegebenen Folge von Aufgaben bestehen, die jeweils bis zu einer 
festgesetzten Frist selbständig zu bearbeiten und bei dem Dozenten zur Korrektur ab-
zugeben sind. Zu der Übung können die Besprechung der Aufgaben und die Diskussion 
etwaiger Probleme gehören. 

e) Prüfungsleistungen im Rahmen von Präsentationen: Eine Präsentation ist die Darstellung 
eines vorgegebenen Themas unter zu Hilfenahme geeigneter Mittel im Rahmen eines 
mündlichen Vortrags. 

f) Prüfungsleistungen im Rahmen von Hausarbeiten Eine Hausarbeit ist die eigenständige 
Bearbeitung eines vorgegebenen Themas oder Problems. Hierzu zählen insbesondere 
die Informations- und Materialrecherche, die Strukturierung der Inhalte, das Anfertigen ei-
ner Gliederung und die Ausarbeitung einer schriftlichen Manuskripts gemäß der bei wis-
senschaftlichen Arbeiten üblichen Form. 

(2) Ein Teilnahmeschein ist eine Studienleistung, die durch eine nicht benotete Bescheinigung 
über die aktive Teilnahme an einem Praktikum nachgewiesen wird.  

(3) Aus didaktischen Gründen kann eine Prüfung aus mehreren, verschiedenartigen Prüfungsleis-
tungen bestehen. Die Formen der Prüfungsleistungen können zu unterschiedlichen Prüfungs-
terminen voneinander abweichen. 

§ 13  
Durchführung von Prüfungen 

(1) Gegenstand der Prüfungen sind die Stoffgebiete der den Modulen nach Maßgabe der Stu-
dienordnung zugeordneten Lehrveranstaltungen. Umfang und Anforderungen der Prüfungen 
müssen dem Grundsatz folgen, dass nur geprüft wird, was zuvor gelehrt wurde.  

(2) Der Prüfungsausschuss legt die zugelassenen Prüfungsformen jedes Moduls sowie deren 
Umfang und Verbindlichkeit im Benehmen mit den Prüfenden rechtzeitig vor dem Anfang ei-
nes Studiensemesters für alle Kandidatinnen und Kandidaten einheitlich und verbindlich fest. 
In didaktisch begründeten Fällen kann eine Prüfung aus mehreren Prüfungsformen kombiniert 
werden. Die Anwesenheit bei einer Lehrveranstaltung kann dabei keine Prüfungsleistung oder 
Teil einer Prüfungsleistung sein. 

(3) Unter dem Gesichtspunkt der Verbindlichkeit der Teilnahme sind die Lehrveranstaltungen, aus 
denen die einzelnen Prüfungen bestehen, für die einzelnen Module des Basis- und Vertie-
fungsstudiums wie folgt gegliedert: 

− Pflichtveranstaltungen: In diesen Lehrveranstaltungen müssen Leistungspunkte erbracht 
werden. 

− Wahlpflichtveranstaltungen: Hier müssen Lehrveranstaltungen mit festgelegtem Gesamt-
umfang von Leistungspunkten aus einem Katalog von Lehrveranstaltungen ausgewählt 
und erbracht werden. 

Das Basisstudium soll ganz oder überwiegend aus Pflichtveranstaltungen bestehen. Im Vertie-
fungsstudium sollen den Studierenden Wahlmöglichkeiten in angemessenem Maße angebo-
ten werden. 

(4) Macht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat durch ein amtsärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie 
bzw. er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage 
ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat die bzw. der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin bzw. dem Kandidaten zu gestatten, 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 

§ 14  
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Fachnoten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungen werden von den jeweiligen Prüfenden festgesetzt. Für 
die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 

A) Für Veranstaltungen der Fakultät Maschinenbau. 
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1 = sehr gut =   eine hervorragende Leistung, 

2 = gut =   eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen An- 
forderungen liegt, 

3 = befriedigend =   eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen ent- 
spricht, 

4 = ausreichend =   eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen  
genügt, 

5 = nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderung  
nicht mehr genügt. 

B) Für Veranstaltungen der Fakultät Wirtschaftswissenschaften und der Fakultät Elektro-
technik Informatik Mathematik : 

1 = sehr gut  =   eine hervorragende Leistung, 

2 = gut  =   eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen An-
forderungen liegt, 

3 = befriedigend  =  eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, 

4 = ausreichend  =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Anforderungen ge-
nügt, 

5 = mangelhaft  =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-
gen nicht mehr genügt, 

6 = ungenügend  =  eine Leistung, die in keiner Hinsicht den Anforderungen ent-
spricht. 

Wird eine Prüfung von mehreren Prüfern bewertet und weichen die Ergebnisse voneinander ab, 
so ergibt sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittel der Noten aller Prüfer. 

(2) Es können folgende differenzierende Bewertungen vorgenommen werden: 

A) Für Veranstaltungen der Fakultät Maschinenbau gilt: Durch Erniedrigen oder Erhöhen der 
einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Bewertung Zwischenwerte gebildet 
werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3; 5,7 und 6,0 sind dabei ausgeschlossen. Das er-
gibt das folgende Notenspektrum: 1,0, 1,3, 1,7, 2,0, 2,3, 2,7, 3,0, 3,3, 3,7, 4,0, 5,0. 

B) Für Veranstaltungen der Fakultät Elektrotechnik Informatik Mathematik gilt: Zur differen-
zierten Bewertung können zwischen den Noten 1,0 und 6,0 Zwischenwerte in Schritten 
von 0,3 gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3; 5,7 sind dabei ausgeschlossen. 
Das ergibt das folgende Notenspektrum: 1,0, 1,3, 1,7, 2,0, 2,3, 2,7, 3,0, 3,3, 3,7, 4,0, 5,0, 
6,0. Zur Umrechnung der Noten aus dem 1/10-Notensystem in das 3/10-Notensystem 
wird in Anhang 9 eine Umrechnungstabelle bereitgestellt. 

C) Für Veranstaltungen der Fakultät Wirtschaftswissenschaften gilt: Durch Erniedrigen oder 
Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Bewertung Zwischenwer-
te gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3; 5,7 sind dabei ausgeschlossen. Das 
ergibt das folgende Notenspektrum: 1,0, 1,3, 1,7, 2,0, 2,3, 2,7, 3,0, 3,3, 3,7, 4,0, 5,0, 6,0. 

(3) Die Modulnote (Note eines Moduls) eines Moduls der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik 
und Mathematik und der Fakultät für Maschinenbau errechnet sich aus dem mit der Anzahl 
der Leistungspunkten gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen Prüfungen 
oder ergibt sich bei nur einer Prüfung durch Zuordnung. Die Gesamtnote für eine Modulprü-
fung angeboten durch die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ergibt sich aus dem gewich-
teten Mittel der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen in dem jeweiligen Modul, wobei das 
Modulhandbuch der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Auskunft über die Gewichtung 
gibt. Die Modulnote lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5  = sehr gut, 

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut, 

bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend, 

bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend, 

bei einem Durchschnitt über 4,0  = nicht ausreichend. 
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Bei der Bildung der Modulnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Sobald die Gesamtsumme erforderlicher Leistungspunkte in einem Modul erreicht ist, können 
keine weiteren Prüfungsleistungen in diesem Modul erbracht werden und das Modul gilt als 
abgeschlossen. Werden in einem Modul mehr Leistungspunkte als die gemäß des Anhangs 
vorgegebenen Leistungspunkte-Summen erzielt, wird die letzte dieser zum Abschluss des 
Moduls erforderliche Prüfungsleistung nur mit derjenigen Punktzahl gewichtet, die zur Errei-
chung der jeweils zu erzielenden Leistungspunkte-Summe zu diesem Zeitpunkt noch fehlt. 
Stehen mehrere Prüfungsleistungen zur Auswahl, werden zuerst die besten dieser Prüfungs-
leistungen in die Gewichtung einbezogen. 

(5) Zur Verbesserung der internationalen Anerkennung des Abschlusses sowie der einzelnen 
Prüfungsleistungen werden die erreichten Noten zukünftig in ECTS-Grade umgewandelt und 
bescheinigt. Die ECTS-Grade werden zusätzlich auch im Transcript of Records ausgewiesen. 
Bis zum Vorliegen der notwendigen Datensätze erfolgt keine Umwandlung in ECTS-Grade. 

§ 15  
Zulassung zur Bachelorprüfung 

(1) Zur Bachelorprüfung kann zugelassen werden, wer 

1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägige fachgebundene Hoch-
schulreife) oder die Voraussetzungen für die in der beruflichen Bildung Qualifizierten be-
sitzt,  

2. für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen eingeschrieben oder gemäß § 
52 Abs. 2 HG als Zweithörerin bzw. Zweithörer zugelassen ist. Auch während der Prüfun-
gen müssen diese Erfordernisse gegeben sein. 

3. Bewerber mit Fachhochschulreife oder einem von der zuständigen staatlichen Stelle als 
gleichwertig anerkanntes Zeugnis müssen die Voraussetzungen gem. § 49 Abs. 10 HG 
erfüllen (zu den näheren Einzelheiten vgl. Anhang). 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung ist schriftlich über das zentrale Prüfungssekre-
tariat an die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. Dem 
Antrag sind beizufügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzun-
gen, 

2. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin bzw. der Kandidat bereits eine Diplom-
Vorprüfung oder eine Diplomprüfung in einem Diplomstudiengang, eine Bachelorprüfung 
in einem Bachelorstudiengang bzw. eine Masterprüfung in einem Masterstudiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen, der Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau bzw. Elektro-
technik und Informationstechnik oder in einem anderen Studiengang nicht oder endgültig 
nicht bestanden hat, ob sie bzw. er ihren bzw. seinen Prüfungsanspruch durch Versäu-
men einer Wiederholungsfrist (§ 16 Abs. 2) verloren hat oder ob sie bzw. er sich in einem 
anderen einschlägigen Prüfungsverfahren befindet. 

(3) Zu Prüfungen des Vertiefungsstudiums kann nur zugelassen werden, wer alle Module des 
Basisstudiums erfolgreich abgeschlossen hat. Abweichend hiervon kann auch zugelassen 
werden, wem nicht mehr als 15 Leistungspunkte aus dem Basisstudium fehlen. Diese Aus-
nahme ist beschränkt auf 2 Module aus dem Vertiefungsstudium und ist nur bis einschließlich 
zum 5. Fachsemester möglich.  

(4) Die Zulassung zur Bachelorarbeit kann nur erfolgen, wenn 

1. das Berufspraktikum gemäß § 10 abgeleistet wurde, 

2. das Basisstudium abgeschlossen und höchstens 20 Leistungspunkte exklusive der Ba-
chelorarbeit aus dem Vertiefungsstudium fehlen. 
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§ 16  
Zulassungsverfahren 

(1) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss oder gemäß § 6 Abs.1 dessen Vor-
sitzende bzw. Vorsitzender. 

(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn 

a) die in § 15 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

b) die Unterlagen unvollständig sind oder 

c) die Kandidatin bzw. der Kandidat die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung oder die 
Bachelorprüfung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an einer wissenschaftlichen 
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland endgültig nicht bestanden hat oder 

d) die Kandidatin bzw. der Kandidat sich in einem anderen einschlägigen Prüfungsverfahren 
im selben Studiengang befindet oder 

e) die Kandidatin bzw. der Kandidat ihren bzw. seinen Prüfungsanspruch durch Versäumen 
einer Wiederholungsfrist verloren hat oder 

f) die Kandidatin bzw. der Kandidat eine Diplom-Vorprüfung bzw. eine Diplomprüfung oder 
eine Bachelorprüfung in den Studiengängen Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau 
bzw. Elektrotechnik und Informationstechnik oder in einem vergleichbaren Studiengang an 
einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes 
aufgrund einer nicht erbrachten Prüfungsleistung, die gemäß § 8 für den Studiengang 
zwingend vorgeschrieben ist, endgültig nicht bestanden hat. 

g) Hochschul- oder Studiengangwechslerinnen oder -wechsler, die in einem Fach aus Stu-
diengängen gemäß Buchstabe c) oder f) eine Prüfungsleistung nicht bestanden haben, 
die gemäß § 17 für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen zu erbringen ist, können 
nur zu der entsprechenden Wiederholungsprüfung zugelassen werden. 

§ 17  
Ziel und Umfang der Module 

(1) Durch die Bachelorprüfung soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie bzw. 
er das Ziel des Studiums erreicht hat und die Fähigkeit besitzt, ingenieurwissenschaftliche und 
wirtschaftswissenschaftliche Probleme zu erkennen und zur Lösung die geeigneten wissen-
schaftlichen Methoden auszuwählen und sachgerecht anzuwenden. Die Bachelorprüfung be-
steht aus den studienbegleitenden, lehrveranstaltungsbezogenen Prüfungen in den Modulen, 
die in §17 Absatz (2) und (3) für die beiden Studienrichtungen angeführt werden, und aus der 
Bachelorarbeit gemäß §18. Bei der Anmeldung zur Prüfung in Wahlpflichtveranstaltungen ist 
anzugeben, in welchem Fach bzw. Modul gemäß §17 Abs. 2 und 3 die Prüfung abgelegt wird. 

(2) Die Bachelorprüfung erstreckt sich in der Studienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen 
/Maschinenbau auf die folgenden Prüfungselemente: 

A) Basisstudium: 
1. Naturwissenschaftliche Grundlagen, 
2. Mathematik, 
3. Technische Mechanik 1,2, 
4. Technische Mechanik 3, 
5. Werkstoffkunde,  
6. Thermodynamik, 
7. Konstruktionslehre, 
8. Grundlagen der Fertigungstechnik, 
9. Grundlagen der Elektrotechnik, 
10. Regelungstechnik, 
11. Messtechnik, 
12. Grundlagen der Mechatronik, 
13. Technische Informatik,  
14. Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre A, 
15. Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre B, 
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16. Grundzüge der Volkswirtschaftslehre,  
17. Grundzüge der Statistik. 

B) Vertiefungsstudium 
1. Technisches Wahlpflichtmodul,  
2. Pflichtmodul Arbeits- und Betriebsorganisation, 
3. Pflichtmodul Wirtschaftsinformatik, 
4. Wahlpflichtmodul Produktions- und Informationsmanagement, 
5. Wirtschaftswissenschaftliches Wahlpflichtmodul, 
6. Studium Generale,  
7. Projektseminar. 

 
(3) Die Bachelorprüfung erstreckt sich in der Studienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen / Elekt-

rotechnik auf die folgenden Prüfungselemente:  

A) Basisstudium: 
1. Naturwissenschaften, 
2. Mathematik, 
3. Grundlagen der Elektrotechnik, 
4. Halbleiterbauelemente, 
5. Energie- und Messtechnik, 
6. Signal- und Systemtheorie, 
7. Datenverarbeitung, 
8. Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre A, 
9. Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre B, 
10. Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 
11. Grundzüge der Statistik. 
Außerdem ist ein Teilnahmeschein im Laborpraktikum zu erbringen. 

B) Vertiefungsstudium 
1. Technisches Wahlpflichtmodul,  
2. Pflichtmodul Arbeits- und Betriebsorganisation, 
3. Pflichtmodul Wirtschaftsinformatik, 
4. Wahlpflichtmodul Produktions- und Informationsmanagement, 
5. Wirtschaftswissenschaftliches Wahlpflichtmodul, 
6. Studium Generale, 
7. Projektseminar. 

 

(4) Die geforderte Gesamtanzahl der Leistungspunkte jedes Moduls wird im Anhang 2 bzw. 3 
dieser Prüfungsordnung angegeben. 

(5) Für jede Kandidatin bzw. jeden Kandidaten, die bzw. der zur Bachelorprüfung zugelassen ist, 
wird für die Bachelorprüfung ein Leistungspunktekonto geführt. Für jede mit mindestens "aus-
reichend" (4,0) benotete Prüfungsleistung in den Modulen gemäß § 17 Abs. 2 bzw. 3 erhält 
die Kandidatin bzw. der Kandidat die zugehörige Anzahl an Leistungspunkten. Leistungspunk-
te aus Teilprüfungen der wirtschaftwissenschaftlichen Module werden nicht angerechnet. Aus 
Prüfungsleistungen in den Modulen gemäß § 17 Abs. 2 bzw.3 können Leistungspunkte nur 
erworben werden, wenn keine Leistungspunkte aus der gleichen Lehrveranstaltung eines frü-
heren Semesters oder aus einer dafür angerechneten Studien- oder Prüfungsleistung vorlie-
gen. Der Prüfungsausschuss bestimmt im Zweifel, welche Lehrveranstaltung gleich im Sinne 
von Satz 4 ist. 

§ 18  
Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass die Kandidatin bzw. der Kan-
didat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus ihrem bzw. seinem 
Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die Bachelorarbeit kann 
auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu be-
wertende Beitrag der bzw. des Einzelnen aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen 
oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich un-
terscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Satz 1 erfüllt. 



 - 15 - 

(2) Die Bachelorarbeit besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. 

(3) Das Thema der Bachelorarbeit kann von einer/n in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
oder für Maschinenbau bzw. für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik tätigen Hochschul-
lehrerin bzw. Hochschullehrer und in Abstimmung mit einer/m für das Fachgebiet zuständigen 
Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer auch von anderen Prüfern gemäß § 7 Abs. 1 ausge-
geben und betreut werden. Bei der Betreuung der Bachelorarbeit sollen akademische Mitar-
beiterinnen bzw. Mitarbeiter mitwirken. Bachelorarbeiten können auch in einem anderen 
Fachbereich der Hochschule oder an einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchge-
führt werden. In beiden Fällen muss die Bachelorarbeit durch eine/n in der Fakultät tätigen 
Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer oder in Abstimmung mit einer/m für das Fachgebiet 
zuständigen Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer auch von anderen Prüfern gemäß § 7 
Abs. 1 betreut werden. Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, Vor-
schläge für das Thema der Bachelorarbeit zu unterbreiten. 

(4) Auf Antrag sorgt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass eine Kandi-
datin bzw. ein Kandidat rechtzeitig ein Thema für eine Bachelorarbeit erhält. 

(5) Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(6) Der Arbeitsaufwand für eine Bachelorarbeit beträgt 300 h. Die Bachelorarbeit ist in einer Frist 
von 3 Monaten anzufertigen. Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass 
die Bachelorarbeit innerhalb der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann. Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb der ersten 2 Wochen der Bearbeitungsfrist zurückgegeben 
werden. Auf begründeten Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten kann der Prüfungsaus-
schuss ausnahmsweise eine Nachfrist bis zu drei Wochen genehmigen. 

(7) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die Kandidatin bzw. der Kandidat schriftlich zu versi-
chern, dass sie ihre bzw. er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit ihren bzw. seinen entspre-
chend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt, sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Der Um-
fang der Bachelorarbeit soll in der Regel etwa zwischen 30 und 80 Seiten betragen. Über 
Ausnahmen von dieser Regel entscheidet die bzw. der Betreuende insbesondere, wenn es 
sich um praktische Themen handelt. 

(8) Der mündliche Teil der Bachelorarbeit erfolgt nach Abgabe des schriftlichen Teils in Form ei-
nes Kolloquiums. Der Betreuer der Bachelorarbeit legt den Termin für diese mündliche Prü-
fung fest. Sie soll innerhalb von vier Wochen nach Ablauf der 3-monatigen Bearbeitungszeit 
stattfinden. 

(9) Eine Gewichtung der Bachelorarbeit in Leistungspunkten ist in Anhang 1 angegeben. 

§ 19  
Annahme, Bewertung und Wiederholung der Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß in zwei Exemplaren beim Prüfungssekretariat abzuliefern. 
Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist 
der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post (Poststempel) maßgebend. Wird die Bachelorarbeit 
nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(2) Die Bachelorarbeit ist von einem Prüfenden gemäß § 18 Abs. 3 zu begutachten und zu bewer-
ten. Der Prüfende soll die bzw. der Betreuende sein. Handelt es sich bei der Prüfung um eine 
letzte Wiederholungsprüfung, so ist diese von zwei Prüfenden gemäß §7 zu bewerten. Einer 
der beiden sollte dabei die bzw. der Betreuende sein. Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat 
ein Vorschlagsrecht. Die Note der Bachelorarbeit ergibt sich dabei aus dem arithmetischen 
Mittel der beiden Bewertungen. Weichen die beiden Bewertungen jedoch um mindestens zwei 
volle Noten voneinander ab, wird von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
eine Drittgutachterin bzw. ein Drittgutachter bestimmt, die bzw. der die Bachelorarbeit eben-
falls begutachtet. Die endgültige Note ergibt sich in diesem Falle aus dem arithmetischen Mit-
tel der drei Noten. Die Bachelorarbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ (4,0) oder bes-
ser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser sind. 

(3) Die Bewertung der Bachelorarbeit ist den Studierenden spätestens acht Wochen nach Abga-
be mitzuteilen. 

(4) Beide Teile der Bachelorarbeit müssen separat bestanden werden. Bei Nichtbestehen des 
mündlichen Teils kann dieser einmal wiederholt werden. Der schriftliche Teil der Bachelorar-
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beit kann einmal wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Bachelorarbeit in der in 
§ 18 Abs. 6 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat 
bei der Anfertigung ihrer bzw. seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch 
gemacht hat. 

(5) Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten wird auf Antrag an den Prüfungsausschuss bis spätes-
tens einen Monat nach Aushändigung des Bachelorzeugnisses Einsicht in ihre bzw. seine Ba-
chelorarbeit und die darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden gewährt. Die bzw. der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 20  
Wiederholung von Prüfungen im Rahmen des Basisstudiums und 

Kompensationsmöglichkeiten 

(1) Für jede zu Prüfungen zugelassene Kandidatin bzw. für jeden zu Prüfungen zugelassenen 
Kandidaten wird ein Leistungspunktekonto geführt. Im Rahmen der organisatorischen Mög-
lichkeiten kann die Kandidatin bzw. der Kandidat jederzeit formlos in den Stand ihres bzw. 
seines Kontos Einblick nehmen. 

(2) Für jede mit mindestens “ausreichend“ (4,0) benotete Prüfungsleistung in den Modulen ge-
mäß § 17 erhält die Kandidatin bzw. der Kandidat Leistungspunkte. Für Teilprüfungen eines 
Moduls der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften werden keine Leistungspunkte angerech-
net. Des Weiteren werden auch dann Leistungspunkte für die Prüfungen nach Abs. 9 verge-
ben, wenn sie mit schlechter als „ausreichend“ bewertet werden, solange sie durch andere 
Prüfungsleistungen gemäß Abs. 9 ausgeglichen werden können. 

(3) Eine Prüfung zu einer Pflichtveranstaltung der Fakultät für Maschinenbau kann zweimal wie-
derholt werden. Die zweite Wiederholung einer Klausur zu einer Pflichtveranstaltung ist als 
mündliche Prüfung (erreichbare Noten: 4,0 oder 5,0) zu organisieren. Mündliche Prüfungen 
dauern je Kandidat in der Regel mindestens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Die 
gleichzeitige Prüfung von bis zu vier Kandidaten ist zulässig. Die Gesamtprüfungsdauer ver-
längert sich entsprechend. 

(4) Eine nicht bestandene Prüfung zu einer Wahlpflichtveranstaltung aus der Fakultät für Maschi-
nenbau kann einmal wiederholt oder durch Wechsel innerhalb des zugehörigen Moduls kom-
pensiert werden. Die Gesamtzahl der Kompensations- und Wiederholungsmöglichkeiten ist 
auf die Anzahl der Prüfungen zu Wahlpflichtveranstaltungen in dem jeweiligen Modul be-
grenzt. Innerhalb des Modulkatalogs ist eine einmalige Kompensation durch die Abwahl eines 
Wahlpflichtmoduls möglich. Eine Modulprüfung besteht aus mehreren Teilprüfungen. Sie ist 
endgültig nicht bestanden, wenn eine auf eine Pflichtveranstaltung bezogene Teilprüfung 
endgültig nicht bestanden ist oder im Wahlpflichtbereich eines Moduls eine nicht bestandene 
Teilprüfung vorliegt und keine Wiederholung oder Kompensation möglich ist. 

(5) Wird eine Modulprüfung eines Moduls der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften mit schlech-
ter als ausreichend (4,0) bewertet, so kann 

(a) das gleiche Modul mit der dazugehörigen Modulprüfung einmal wiederholt werden. 
Eine Wiederholung der Modulprüfung ist nur möglich, wenn das gleiche Modul noch 
einmal angeboten wird. Wird das Modul nicht noch einmal angeboten, so kann die 
Kandidatin oder der Kandidat im Rahmen der gegebenen Wahlmöglichkeiten ein al-
ternatives Modul belegen. Wird ein Modul zum zweiten Mal mit schlechter als ausrei-
chend (4,0) bewertet, so ist das Modul endgültig nicht bestanden und kann nicht mehr 
wiederholt werden.  

(b) die Kandidatin oder der Kandidat im Rahmen der gegebenen Wahlmöglichkeiten ein 
alternatives Modul belegen. 

(6) Wird ein Modul der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zum zweiten Mal mit schlechter als 
ausreichend (4,0) bewertet, so ist das Modul endgültig nicht bestanden und kann nicht mehr 
wiederholt werden. Im Basisstudium können die Studierenden einmalig eine zweite Wiederho-
lungsprüfung für ein Modul der Fakultät Wirtschaftswissenschaften ablegen (Joker). Einzelne 
Modulteilprüfungen können weder wiederholt noch nachgebessert werden. Wird eine Modul-
teilprüfung mit schlechter als ausreichend (4,0) bewertet, findet eine Kompensation durch die 
gemäß Modulhandbuch gewichtete Einbeziehung aller Einzelnoten in dem Modul bei der Bil-
dung der Modulnote statt. 
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(7) Eine nicht bestandene Prüfung, die eine veranstaltungsbezogene Teilprüfung zu einer Pflicht-
veranstaltung der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik ist, kann zweimal 
wiederholt werden. Die zweite Wiederholungsprüfung zu einer Prüfung ist mündlich. 

(8) Eine nicht bestandene Prüfung, die eine veranstaltungsbezogene Teilprüfung zu einer Wahl-
pflichtveranstaltung der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik ist, kann zwei-
mal wiederholt werden. Die Gesamtzahl der Wiederholungsmöglichkeiten ist auf die Anzahl 
der Prüfungen zu Wahlpflichtveranstaltungen in dem jeweiligen Modul begrenzt. Das Nähere 
ist aus der Modulbeschreibung ersichtlich. Die zweite Wiederholungsprüfung zu einer Klausur 
ist mündlich.  

(9) Im Bereich der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik kann die Kandidatin o-
der der Kandidat sowohl einmal ein Modul innerhalb eines Wahlpflichtmodulkatalogs als auch 
einmal eine Veranstaltung innerhalb eines Wahlpflichtveranstaltungskatalogs auch nach end-
gültigem Nichtbestehen abwählen. Darüber hinaus können nicht ausreichende Leistungen in 
Prüfungen zu Wahlpflichtveranstaltungen innerhalb eines Moduls durch bessere Noten in Prü-
fungen zu anderen Wahlpflichtveranstaltungen, sowie nicht ausreichende Leistungen in Prü-
fungen zu Pflichtveranstaltungen innerhalb eines Moduls durch bessere Noten in Prüfungen 
zu anderen Pflichtveranstaltungen ausgeglichen werden. In diesen Fällen darf die Gesamtno-
te für die Wahlpflichtveranstaltungen bzw. für die Pflichtveranstaltungen innerhalb des jeweili-
gen Moduls nicht schlechter als 4,0 sein. Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mit min-
destens „ausreichend“ bewertet worden ist. Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden, 
wenn die Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden ist oder die Gesamtnote für die Wahl-
pflichtveranstaltungen bzw. für die Pflichtveranstaltungen innerhalb des jeweiligen Moduls 
schlechter als 4,0 ist und für nicht bestandene Teilprüfungen eine Wiederholung oder Kom-
pensation nicht mehr möglich ist. 

(10) Ist die Teilnahme an einer Modulteilprüfung wegen Krankheit oder aus einem anderen wichti-
gen Grund nicht möglich, dann kann die Kandidatin oder der Kandidat auf Antrag beim Zentra-
len Prüfungssekretariat von dem Modul zurücktreten. Die Anmeldung zu dem Modul gilt dann 
als nicht vorgenommen. Ist die Teilnahme an einer Modulteilprüfung eines Moduls der Fakul-
tät für Wirtschaftswissenschaften wegen Krankheit oder aus einem anderen wichtigen Grund 
nicht möglich, dann kann darüber hinaus das Dekanat der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften in Absprache mit dem verantwortlichen Lehrenden im Einzelfall die Möglichkeit orga-
nisieren, das Modul abzuschließen, wenn die Kandidatin oder der Kandidat nach Leistungs-
punkten gewichtet bereits mehr als die Hälfte der in dem Modul geforderten Leistungen er-
bracht hat. 

(11) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig. 

§ 21  
Bestehen der Bachelorprüfung und Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß § 17 Abs. 2 und 3 
erfüllt sind, und somit sämtliche Modulnoten mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wor-
den. Des Weiteren muss die Bachelorarbeit bestanden sein.  

(2) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich aus dem nach Leistungspunkten gewich-
teten Mittelwert der Modulnoten und der Note für die Bachelorarbeit. Die Gesamtnote einer 
bestandenen Bachelorprüfung lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5  = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut, 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend. 

Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 

(3) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn ein Modul oder die Bachelorarbeit 
endgültig nicht bestanden ist oder als endgültig nicht bestanden gilt, nicht mehr wiederholt 
werden kann und es keine Kompensationsmöglichkeiten mehr gibt. 
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§ 22  
Zeugnis für die Bachelorprüfung 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung wird innerhalb von vier Wochen nach Erbringung der 
letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis ausgestellt, das die einzelnen Modulnoten sowie die An-
gabe enthält, für welche Studienrichtung sich die Kandidatin bzw. der Kandidat qualifiziert hat. 
In das Zeugnis werden außerdem die Gesamtnote, das Thema und die Note der Bachelorar-
beit aufgenommen. Das Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte 
Prüfungsleistung erbracht worden ist. Auf Wunsch erhält die Kandidatin bzw. der Kandidat ei-
ne Aufstellung über die Noten aller Prüfungen. Gleichzeitig mit Aushändigung des Bachelor-
zeugnisses erhält die Kandidatin oder der Kandidat ein Diploma Supplement (DS). 

(2) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, 
erteilt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin bzw. dem Kandida-
ten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid über die nicht bestandene Bache-
lorprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(3) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Bachelorprüfung nicht bestanden, wird ihr bzw. ihm 
auf Antrag gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und – im Fall des endgültigen 
Nichtbestehens – der Exmatrikulationsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausge-
stellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zum Bestehen der 
Bachelorprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Ba-
chelorprüfung nicht bestanden ist. 

§ 23  
Bachelorurkunde 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten eine Bachelorurkunde 
mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Akademischen 
Grades gemäß § 2 beurkundet. 

(2) Die Bachelorurkunde wird von den Dekaninnen bzw. den Dekanen der beteiligten Fakultäten 
und der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel 
der beteiligten Fakultäten versehen. 

§ 24  
Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich 
die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin bzw. der 
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 
Kandidatin bzw. der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-
fung geheilt. Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Dezember 1976 (GV. NRW. S. 438) in der 
jeweils geltenden Fassung über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist der bzw. dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Ei-
ne Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Aus-
stellung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
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§ 25  
Aberkennung des Bachelorgrades 

Der Bachelorgrad wird aberkannt, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschung 
erworben worden ist, oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als 
gegeben angesehen worden sind. Über die Aberkennung entscheiden die Fakultätsräte der Fa-
kultät für Wirtschaftswissenschaften und der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathema-
tik bzw. der Fakultät für Maschinenbau der Universität Paderborn mit zwei Drittel ihrer Mitglieder. 

§ 26  
Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf Wunsch bis spätestens einen Monat nach Bekannt-
gabe der Ergebnisse der jeweiligen Prüfungen Einsicht in ihre oder seine schriftlichen Prüfungsar-
beiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme; er 
oder sie kann diese Aufgabe an die Prüfenden delegieren. 

§ 27  
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Bachelorprüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2006 in Kraft. 

(2) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn veröf-
fentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Fakultätsräte der Fakultät für Maschinenbau vom 11. 
Juni 2008, der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik vom 22. September 2008, 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vom 04. Juni 2008 und der Rechtmäßigkeitsprüfung 
durch das Präsidium vom 22. Oktober 2008. 

 

Paderborn, den 24. Februar 2009     Der Präsiden 

  der Universität Paderborn 

 

gez. Professor Dr. Nikolaus Risch 
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V. Anhang 

Anhang 1 Übersicht über die Bestandteile des Studiums 

Die folgende Tabelle zeigt die Aufteilung der Leistungspunkte und Semesterwochenstunden in die ver-
schiedenen Teile des Studiums: 

  Studienrichtung Wirt-
schaftsingenieurwesen /

Maschinenbau 

Studienrichtung Wirt-
schaftsingenieurwesen / 

Elektrotechnik 

 Leistungspunkte Leistungspunkte 

Basisstudium 120 120 

Vertiefungsstudium 52 52 

Bachelorarbeit 8 8 

Summe 180 180 

Anhang 2 Basisstudium/ Studienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen/ Maschinenbau 

 

Modul 

 

Prüfungsleistung 

 
Leistungs-

punkte 

Angewandte Chemie 3 Naturwissenschaftliche Grundlagen 
Physik 3 
Mathematik 1 6 
Mathematik 2 6 

Mathematik 

Mathematik 3 4 
Technische Mechanik - Statik 5 Technische Mechanik 1,2 
Technische Mechanik - Festigkeits-
lehre 

5 

Technische Mechanik 3 Technische Mechanik - Dynamik 5 
Werkstoffkunde 1 6 Werkstoffkunde 
Werkstoffkunde 2 6 

Thermodynamik Thermodynamik 4 
Technische Darstellung 5 Konstruktionslehre 
Maschinenelemente - Grundlagen 5 

Fertigungstechnik Grundlagen der Fertigungstechnik 4 
Grundlagen der Elektrotechnik Grundlagen der Elektrotechnik 2 
Regelungstechnik Regelungstechnik 5 
Messtechnik Messtechnik 5 
Grundlagen der Mechatronik Grundlagen der Mechatronik 4 
Technische Informatik Technische Informatik 5 
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre A Grundzüge der BWL A 9 
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre B Grundzüge der BWL B 9 
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre  Grundzüge der VWL 9 
Grundzüge der Statistik Grundzüge der Statistik 5 
Summe  120 
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Anhang 3 Basisstudium/ Studienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen/ Elektrotechnik 

 

Modul 

 

Prüfungsleistung 

 
Leistungs-

punkte 

Experimentalphysik 8 Naturwissenschaften 
Technische Mechanik 7 
Höhere Mathematik A 8 
Höhere Mathematik B 8 

Mathematik 

Höhere Mathematik C 9 
Grundlagen der Elektrotechnik A 8 Grundlagen der Elektrotechnik 
Grundlagen der Elektrotechnik B 8 
Werkstoffe der Elektrotechnik 4 Halbleiterbauelemente 
Halbleiterbauelemente 4 
Energietechnik 4 Energie. und Messtechnik 
Messtechnik 4 
Signaltheorie 5 Signal- und Systemtheorie 
Systemtheorie 5 

Datenverarbeitung Datenverarbeitung 4 
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre A Grundzüge der BWL A 9 
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre B Grundzüge der BWL B 9 
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Grundzüge der VWL 9 
Grundzüge der Statistik Grundzüge der Statistik 5 
Laborpraktikum C Laborpraktikum C 2 
Summe  120 

Anhang 4 Vertiefungsstudium Wirtschaftsingenieurwesen/ Maschinenbau 

 
Modul 

 
Leistungspunkte 

Technisches Wahlpflichtmodul  11 

Pflichtmodul Arbeits- und Betriebsorganisation 

• Industrielle Produktion 

• Projektmanagement 

4 

Pflichtmodul Wirtschaftsinformatik 

• Grundzüge der Wirtschaftsinformatik 

9 

Wahlpflichtmodul Produktions- und Informationsmanagement 10 

Wirtschaftswissenschaftliches Wahlpflichtmodul 10 

Studium Generale 5 

Projektseminar 3 

Insgesamt 52 
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Anhang 5 Vertiefungsstudium Wirtschaftsingenieurwesen/ Elektrotechnik 

 
Modul 

 
Leistungspunkte 

Technisches Wahlpflichtmodul  11 

Pflichtmodul Arbeits- und Betriebsorganisation 

• Industrielle Produktion 

• Projektmanagement 

4 

Pflichtmodul Wirtschaftsinformatik 

• Grundzüge der Wirtschaftsinformatik 

9 

Wahlpflichtmodul Produktions- und Informationsmanagement 10 

Wirtschaftswissenschaftliches Wahlpflichtmodul 10 

Studium Generale 5 

Projektseminar 3 

Insgesamt 52 

 

Anhang 6 Katalog der Wahlpflichtmodule der Studienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen/ Ma-
schinenbau1 

Wahlpflichtmodulkatalog für das technische Wahlpflichtmodul: 

− Angewandte Verfahrenstechnik 
− Energietechnik 
− Entwicklungswerkzeuge der Mechatronik 
− Fertigungstechnologie 
− Festigkeitsberechnung 
− Industrieautomatisierung 
− Kunststoffverarbeitungsmaschinen 
− Lichttechnik 
− Qualitätsmanagement 

 

Wahlpflichtmodulkatalog für das wirtschaftswissenschaftliche Wahlpflichtmodul: 

− B2C-Marketing 
− B2B-Marketing 
− Marketingmanagement 
− Organisation & Unternehmensführung 
− Personalwirtschaft 
− Arbeits-/Personal-/Organisationspsychologie 
− Grundzüge des Arbeitsrechts 
− Bank- und Börsenwesen 
− Internationale Unternehmensfinanzierung 
− Unternehmensbesteuerung 
− Grundlagen des externen Rechnungswesens 
− Bankrecht 
− Multimedia- und Computerrecht 
− International Economics - Basic Concepts und Current Issues 
− Multinational Firm 
− International Public Economics 
− Game Theory 

                                                      
1 Änderungen des Katalogs der Wahlpflichtmodule sind möglich; es gilt der aktuelle Fächerkatalog, 
der jährlich bekannt gegeben wird 
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− Europäisches/Internationales Recht 

Wahlpflichtmodulkatalog für Produktions- und Informationsmanagement: 

− Produktionsmanagement 
− IT-gestütztes Controlling 
− Workplace und Office Systeme 
− Produktionssysteme 
− Produktionslogistik 
− Entscheidungsunterstützungssysteme 
− Methoden der Wirtschaftsinformatik 

Pflichtmodul Wirtschaftsinformatik 

− Grundzüge der Wirtschaftsinformatik 

Projektseminarkatalog 

− Seminar Fertigungstechnik 
− Seminar Verfahrenstechnik 
− Projektseminar Innovations- und Entwicklungsmanagement (IEM) 
− Projektseminar Mechatronik 
− Projektseminar QS in der Kunststofftechnik 
− Projektseminar Rechnerunterstütztes Konstruieren und Planen 
− Seminar Mensch-Haus-Umwelt (Projekt) 
− Seminar Regenerative Energien (Projekt) 
− Seminar Rationeller Energieeinsatz (Projekt) 
− Seminar Energieversorgungsstrukturen der Zukunft – Potentiale und Risiken (Projekt) 
− Seminar Kognitronik 
− Seminar Ergebnisorientierte Gestaltung von Elektronik-Entwurfsprozessen 
− Mobile sichtgesteuerte Roboter 
− Nachrichtentechnik/digitale Signalverarbeitung 
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Anhang 7 Katalog der Wahlpflichtmodule der Studienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen/ Elekt-
rotechnik2 

Wahlpflichtmodulkatalog für das technische Wahlpflichtmodul: 
− Informationstechnik 
− Automatisierungstechnik 
− Mikrosystemtechnik 

Wahlpflichtmodulkatalog für das wirtschaftswissenschaftliche Wahlpflichtmodul: 
− B2C-Marketing 
− B2B-Marketing 
− Marketingmanagement 
− Organisation & Unternehmensführung 
− Personalwirtschaft 
− Arbeits-/Personal-/Organisationspsychologie 
− Grundzüge des Arbeitsrecht 
− Bank- und Börsenwesen 
− Internationale Unternehmensfinanzierung 
− Unternehmensbesteuerung 
− Grundlagen des externen Rechnungswesens 
− Bankrecht 
− International Economics - Basic Concepts und Current Issues 
− Multinational Firm 
− International Public Economics 
− Game Theory 
− Europäisches/Internationales Recht 

Wahlpflichtmodulkatalog für Produktions- und Informationsmanagement: 
− Produktionsmanagement 
− IT-gestütztes Controlling 
− Workplace und Office Systeme 
− Produktionssysteme  
− Produktionslogistik 
− Entscheidungsunterstützungssysteme 
− Methoden der Wirtschaftsinformatik 

Pflichtmodul Wirtschaftsinformatik 
− Grundzüge der Wirtschaftinformatik 

Projektseminarkatalog 
− Seminar Fertigungstechnik 
− Seminar Verfahrenstechnik 
− Projektseminar Innovations- und Entwicklungsmanagement (IEM) 
− Projektseminar Mechatronik 
− Projektseminar QS in der Kunststofftechnik 
− Projektseminar Rechnerunterstütztes Konstruieren und Planen 
− Seminar Mensch-Haus-Umwelt (Projekt) 
− Seminar Regenerative Energien (Projekt) 
− Seminar Rationeller Energieeinsatz (Projekt) 
− Seminar Energieversorgungsstrukturen der Zukunft – Potentiale und Risiken (Projekt) 
− Seminar Kognitronik 
− Seminar Ergebnisorientierte Gestaltung von Elektronik-Entwurfsprozessen 
− Mobile sichtgesteuerte Roboter 
− Nachrichtentechnik/digitale Signalverarbeitung 

Die den Wahlpflichtmodulen zugeordneten Lehrveranstaltungen sind in den Studienordnungen der beteilig-
ten Fakultäten festgelegt. 

                                                      
2 Änderungen des Katalogs der Wahlpflichtmodule sind möglich; es gilt der aktuelle Fächerkatalog, 
der jährlich bekannt gegeben wird 
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Anhang 8 Nachweis der Qualifikationen gem. § 49 Abs. 10 HG 

(1) Der Nachweis der Qualifikation gem. § 49 Abs. 10 HG beinhaltet den Nachweis der 
Allgemeinbildung auf Hochschulniveau und den Nachweis der besonderen fachlichen 
Eignung. 

 

(2)  Für den Nachweis der Allgemeinbildung (durch Prüfungen in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik nachgewiesen) gilt die Rahmenordnung der Universität zur 
Feststellung der Allgemeinbildung auf Hochschulniveau gemäß § 49 Abs. 10 HG in 
der jeweils geltenden Fassung. 

 

(3)  Der Nachweis der besonderen fachlichen Eignung ist in der Regel erbracht, wenn eine 
überdurchschnittliche Note (besser als 2,5) im Abschlusszeugnis in dem Fach Mathe-
matik vorliegt. Die Feststellung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. 

Liegt keine überdurchschnittliche Note vor, kann die Feststellung der besonderen 
fachlichen Eignung durch eine erfolgreich absolvierte mündliche Prüfung durch zwei 
vom jeweiligen Prüfungsausschuss benannte Mitglieder der beteiligten Fakultäten er-
folgen, von denen mindestens eines der Gruppe der Hochschullehrer angehört. 

Das Nähere zum Verfahren regelt der Prüfungsausschuss. 

 

(4)  Die Eignungsprüfung (fachlicher Teil) ist bestanden, wenn die Feststellung der fachli-
chen Eignung nach Abs. 3 erfolgt ist. Der Prüfungsausschuss teilt das Ergebnis der 
Feststellung der Bewerberin oder dem Bewerber und dem Studierendensekretariat 
mit. 
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Anhang 9 Umrechnungstabelle für die Umrechnung vom 1/10-Notensystem in das 3/10-
Notensystem 

Notenskala mit 1/10 Teilung Notenskala mit 3/10 Teilung 
1,0 
1,1 1,0 

1,2 
1,3 
1,4 
1,5 

1,3 

1,6 
1,7 
1,8 

1,7 

1,9 
2,0 
2,1 

2,0 

2,2 
2,3 
2,4 
2,5 

2,3 

2,6 
2,7 
2,8 

2,7 

2,9 
3,0 
3,1 

3,0 

3,2 
3,3 
3,4 
3,5 

3,3 

3,6 
3,7 
3,8 

3,7 

3,9 
4,0 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 

4,0 

4,6 
4,7 
4,8 
4,9 
5,0 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 

5,0 

5,6 
5,7 
5,8 
5,9 
6,0 

6,0 

 


